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Ein Kalender, anders als die andern

Nicht nur das Format, auch die Bilder sind
unalltäglich beim Kalender 1991, der von der
Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich
geschaffen und von der Schweizerischen Fachstellefür

Alkoholprobleme SFA, Lausanne,
herausgegeben worden ist. Er zeigt keine Postkartenwelt,

sondern stellt Möglichkeiten zur Diskussion,

wie wir süchtigem Verhalten und
Abhängigkeiten verschiedenster Art zuvorkommen
können. Auf dreizehn Schwarz-Weiss-Fotos
werden mögliche Formen der Sucht aufgedeckt
- eindringlich, vom Inhaltlichen und von der
künstlerischen Gestaltung her packend. Es sind
Aussagen, die zum Nachdenken anregen, die

Anreize geben, sich näher mit der Frage zu
beschäftigen, was warum zur Sucht führen kann.

Ein speziell zu diesem Kalender geschaffenes
Begleitheft erleichtert ein umfassendes Angehen

des Problemkreises.

Der Kalender 1991 zur Suchtpräventation im
Format von 40 x 60 cm kann zum Preis von
Fr. 12-und das Begleitheft zu Fr. 7.50 (plus Porto

und Verpackung) bestellt werden bei der
Schweizerischen Fachstelle für Alkoholprob-
leme SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 23 34 23.

Arbeitskreis der
Sozialpädagogirinen und
Sozialarbeiterinnen
«St. Galler Kurs»

Einladung
zur 24. Fortbildungstagung für
Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen
sowie für Verantwortliche aus der Trägerschaft

sozialer Institutionen, Politikerinnen

und weitere Interessentinnen

Liebe Kolleginnen
und Kollegen
Europa ist in Bewegung. Entwicklungen
überraschen, Auswirkungen werden
erahnt. Die Folgen dieser Veränderungen
auf die sozial Tätigen werden nicht an
irgendeiner Grenze haltmachen. Wie
verträgt sich unsere föderalistische helvetische

Mentalität, unsere nationale Identität

mit den Zielen des gemeinsamen
Marktes? Können wir es uns leisten,
einfach zu warten und der Dinge zu harren,
die auf uns zukommen? Oder erhält der
von Gorbatschow geprägte Ausspruch
auch für uns Bedeutung «Wer zu spät
kommt, bestraft das Leben»?
Im Einführungsreferat wird die Situation
in der europäischen Sozialpolitik und deren

Herausforderung in bezug auf EG-92
aufgezeigt
Die konkreten Auswirkungen auf den
Sozialbereich in der Schweiz sollen in
Arbeitsgruppen mit verschiedenen Optiken
beleuchtet werden.
Am zweiten Tag werden wir zukunftsge-
richtete Szenarien entwickeln und Raum
geben für die individuellen Überlegungen,

was diese Perspektiven für die eigene

Arbeit für Impuise geben können oder
müssen.

Thema:
Wer zu spät kommt, bestraft das Leben

oder
EG-92
und die Auswirkungen auf
den Sozialbereich

Datum:
Mittwoch und Donnerstag
13./14. März 1991

Ort:
Ostschweizerische Höhere Fachschule
für Sozialarbeit
Kapellenstr. 8, 9000 St. Gallen

Anmeldung an:
Margrith Brunner
c/o Soziale Dienste des
Kantons St. Gallen, Spisergasse 41

9001 St. Gallen, Tel. 071 21 33 19 (vorm.)

Kurskosten: Fr. 120-
(ohne Unterkunft)

Anmeldeschluss: 20. Februar 1991

Schwerpunkt Renten:
wie weiter?

Das Invalidenversicherungsgesetz (IVG) ist 30

Jahre alt. Seither gilt die Invalidenversicherung
als ein Teil der sozialen Sicherheit. Die Leistungen

und Mängel der IV sind bekannt und Ideen

BALTENSPERGER AG BÜLACH
MÖBEL KÜCHEN INNENAUSBAU
ZÜRICHSTR.1 BOUTIQUE fr 01 8604585

Die Heimkegelbahn,
das neue Freizeitvergnügen.
Ein beliebtes Spiel für Jung und Alt, das viel Freude und
lustige Stunden bereitet.

Das Spiel besteht aus einem Kegelkasten und der Kugelbahn.

Der Kegelkasten ist mit Filz ausgeschlagen und
dadurch geräuscharm. Platzbedarf: 350 x 100 cm.

Alle Kegel werden mit einem Händedruck

gleichzeitig aufgestellt. Mit einer
Abdeckplatte ist die Anlage schliess-
bar, die Rückseite dient als Schreibtafel.

Die Kegelbahn ist in der Höhe schräg
stellbar (Invalide und Rollstuhlabhän-
gige).

Diese solide und schön geschaffene
Anlage aus Naturholz eignet sich für
Altersheime, Jugendtreffs, Therapiestellen,

Unterhaltungslokale und Par-
tys.

Patent angemeldet.
Das Kegelspiel können Sie bei uns
während den Ladenöffnungszeiten
oder nach telefonischer Vereinbarung
ansehen und testen.
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